
§ 146 4. Kapitel -  Straftaten gegen Jugend und Familie 126

§ 145 erfaßt nur die erfolglose Aufforderung. W ird dieser A ufforderung 
nachgegeben, sind bei entsprechendem  H andeln des Jugendlichen die 
Bestim m ungen über die A nstiftung anzuw enden (vgl. § 22 Abs. 2), bei 
strafunm ündigen K indern liegt eine vom Erwachsenen in m ittelbarer 
Täterschaft begangene S tra fta t vor.

6. Die H andlung kann bei beiden Begehungsform en nu r vorsätzlich
begangen werden.

Vorbemerkung zu §§ 146, 147
Der Schutz Jugendlicher vor Schund- und Schmutzerzeugnissen und 

die G efährdung der G esundheit von K indern oder Jugendlichen durch 
Verabreichung von oder V erleitung zum Genuß alkoholischer G etränke 
w ar früher in der VG zum Schutze der Jugend vom 15. 9. 1955 (GBl. I
S. 641) geregelt (vgl. §§ 10 und 11 Buchst, c und d). Auf G rund der Ge
sellschaftsw idrigkeit dieser S trafta ten  w urden die T atbestände in das 
StGB übernom m en. Die §§ 146 und 147 erfassen zur Abgrenzung von den 
O rdnungswidrigkeiten schwerwiegende G efährdungshandlungen.

Sie schützen die m oralisch-sittliche In tegritä t, die G esundheit und die 
allseitige Persönlichkeitsentw icklung der K inder und Jugendlichen.

Die Jugendkrim inalitä t ha t in der politisch-ideologischen und m ora
lischen Zersetzung durch Schund- und Schm utzerzeugnisse und im 
Alkoholm ißbrauch eine ih rer hartnäckigen W urzeln. Nach w ie vor w ird 
in W estdeutschland und W estberlin eine F lu t von Schund- und Schmutz
erzeugnissen hergestellt, w erden G rausam keiten, Rassenhetze, B anditentum  
und niedrige sexuelle Instink te verherrlicht. Auch nach den Sicherungs
m aßnahm en vom 13. 8.1961 w ird  intensiv versucht, derartige Schund- und 
Schm utzliteratur zum Zwecke der ideologischen Diversion und V erbrei
tung dekadenter Lebensweisen in die DDR einzuführen. Ihre gefährdende 
W irkung auf K inder und Jugendliche besteht darin, daß sie auf eine 
Zersetzung ihres Bewußtseins gerichtet ist bzw. dazu führen kann. Dadurch 
w ird  die Entw icklung der K inder und Jugendlichen zu sozialistischen 
Persönlichkeiten gefährdet. Deshalb ist es erforderlich, schwerwiegende 
Verstöße m it den M itteln des Strafrechts zu bekäm pfen.

Der A lkoholm ißbrauch h a t ähnliche dem oralisierende W irkungen und 
ggf. sogar physische Schädigungen zur Folge, er bau t das moralisch- 
sittliche Persönlichkeitsgefüge ab bzw. beeinträchtigt es.

§ 146
V erbreitung von  Schund- und Schm utzerzeugnissen

(1) Wer Kinder oder Jugendliche dadurch gefährdet, daß 
er Schund- und Schmutzerzeugnisse herstellt, einführt oder 
verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.


